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cesetz, mit den die Bauordnung für Wien geändert wird
(Bauordnungsnovel" Le 1993 )

Der 9liener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Die Bauordnung für l{ ien, LGBI.
geändert durch das cesetz LcBL.
wie folgt geändert:

1. Den $ 2 Abs. 2 wird fol.gender Satz angefügt:

ItDies gilt nicht, wenn eine Stellungnahrne des Eigentüners
vorl iegt . rl

2 .  S  ?a  Abs .  3  lau te t :

rr(3) Aufenthaltsräune i ir  Wohnzonen, die al.s wohnung in
einen HauptgeschoB oder Teile einer solchen Wohnung iur Zeit-
punkt der Fästsetzung der Wohnzone gewidrnet lraren oder recht-

'räßig versrendet wurden oder später neu errichtet werden, sind
auch weiterhin nur als. Wohnung oder Teil.e einer t{ohnung zu
verwend.en. Ein Aufenthaltsraun wird auch dann als Wohnung
oder Teil einer Wohnung verwendet, t enn in ihn auch Tätigkei-
ten ausgeilbt werden, die zwar nicht unraittelbar Wohnzrrecken
dienen, jedoch üblicherweise in Wohnungen ausgeübt werden.. rl

3. S 10 Abs. 1 erster Satz lautet:

rrDie bekanntgegebenen Bebauungsbestirnrnungen sind bei a1len in
S 9 Abs. 1 Lit .  a bis d genannten Vorhaben. ei.nzuhalten, so-
fern dieses Gesetz keine Ausnahnen vorsieht.I

t  \  A f t A  -
I ' t . ' t t J

fü r  Wien Nr .  11 /1930,  zu le tz t
fär Wien Nr. 48 11992, wird



4. S ff  erster Satz lautet:

rrDie Bekanntgabe der Bebauungsbestirnraungen gilt
eines Jahres und ist ftir alle innerhalb dieses
eingebrachten Ansuchen urn Bewilllgung eines der
1it. a bis d genannten vorhaben maßgebend. rt

5 .  S  fe  Abs .  2  lau te t :

auf die Dauer

Ze itraunes

i n S g A b s .  1

' !(2) Die GröBe eines Bauplatzes sol1 unbeschadet einer Fest-
setzung im Bebauungsplan nach S 5 Abs. 4 l i t .  v nindestens
500 n2 betragen, die cröße eines Bauloses soII nindestens 250
n2 betragen. Die den Baulosen vorgelagerten Tei l f lächen der
Aufschlj.eßungswege (Trennstücke) diirfen den FlächenausnaB der
Baulose nicht zugerechnet werden" Baup1ätze dürfen nit der
Verkehrsfläche auch durch einen Verbindungsstreifen verbunden
werden ( Fahnenbauplätze) , Irenn der Bebauungsplan die Bebauung
der als Verbindungsstreifen vorgesehenen Grundfläche nicht
zwingend vorschreibt. Die Breite des verbindungsstreifens nuß
nindestens 3 a betragen. Baulose dürfen nit  Aufschl ießungswe-
gen auch durch einen Verbinduhgsstreifen nit einer Breite von
nj.ndestens 2,50 m verbunden nerden (Fahnenbaulose) .  Ein Bau-
platz, ein Baulos oder ein Kleingarten darf nj.cht zwei oder

'-mehrere Grundbuchskörper urnfassen, wobei ein Bauplatz oder
Baulos zur Gänze im Bauland, ein Kleingarten zur cänze iD
Kleingartengebiet oder in Kleingartengebiet für ganzjähriges
Wohnen liegen muß. In Zusanmenhang nit einen Baurecht oder,
wenn die Flächenwidrnungspläne und Bebauungspläne für ver-
schiedene übereinander liegende Räune desselben plangebietes

gesonderte Bestinmungen enthalten, auch in Zusannenhang nit
eineu Verkehrsband, darf ein BaupLatz auch nehrere Grund-
buchskörper umfassen. Xein Gebäude darf die Grenzen eines
Bauplatzes, Bauloses oder Kleingartens unbeschadet der zu1äs-
sigen oder gebotenen Bebauung von Teilen des öffentlichen
Gutes überragen. rl
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6. S 60 Abs. 1 l i t .  d vorletzter satz lautet:

'rDer Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen ist vor Festset_
zung der schutzzone zu versagen, wenn sich das cebäude ln ei_
nen vegen seines örtLichen Stadtbildes in seinem äußeren Er_
scheinungsbild erhaltungswi,irdigen Gebiet befindet, die Gefahr
besteht, da8 das örtliche Stadtbild durch den Abbruch beein-
trächtigt vird und die Kundmachung .der öffentlichen Auflage
(S 2 Abs. 6), in der auf die beabsichti .gte Festsetzung einer
Schutzzone hj.ngewiesen wird, bereits erfolgt ist. ' ,

7 .  S  64  Abs .  4  lau te t :

r_ir.:=ier- rr ( 4 ) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere
..-j'..,-i:?:,:,r, Vorschriften über den Maßstab, die Ausf ertigung und die Be-

=':,t,::-. schaffenheit der Baupläne sowie die Art der Darstellung er-
'  " . - . - . .  I assen .  r t

8.  Dem S 68 Ir i rd folgender Abs. 9 angefügt:

" (9) rn rechtnäßig bestehend'än Gebäuden nit  nehr als zwei
'  wohnungen sind casfeuerstätten nit  einer Frischluftzufuhr und
*-,-;;-: Abgasabfuhr durch die Außenhrand (AuBenwand-€asfeuerstätten)

. --. .  -zulässig, venn sie nur für.die Beheizung eines Aufenthalts-
.-.::._:.:.:;:, raunes dienen und die Abgasabfuhr über Dach einen unverhält-

nisrnäßigen Aufwand erforderte. Bei nachträg1ichen Einbau von
Aufenthaltsräunen in ein.Dachgeschoß ist eine solche zufuhr
und Abfuhr auch durch das Dach zulässig. Durch die Abgaslei-
tung darf weder eine Brandgefahr noch eine Gefährdung des Le-
bens.oder der cesundheit von Menschen entstehen. tr

9. Dern S 69 uird folgender Abs. 9 angefügt:

unwesentliche Abweichungen
auch in Gebieten Anwendung,

rr(9) Die Bestinnungen tiber
von Bebauungsvorschri ften finden
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llber die genäß S 8 Abs. 2 eine zeitlich begrenzte Bausperre
verhängt ist. rl

10. S 70 Abs. 2 erster Satz lautet:

rÜber das Ansuchen un BaubewilligunE hat die Behörde in der
Regel 'binnen dreier Honate durch schrif t l ichen Bescheid zu
entscheiden. rl

11 .  S  88  Abs .  8  lau te t :

. t i , . . . . . , :  [(8) Al le Fenster müssen so beschaffen sein, .daß sie
'=.::-:+d'auch an der Außenseite leicht und gefahrlos gereinigt werden ...,,-

1;;..:_:1.:. ,:,:_:_ k.onnen. Dies gilt nicht, wenn enlsprechende Vorrichtungen zur.. .

,;!-t-, 
",, Leichten und gefahrlosen Reinigung der Fenster von auBen vor-

'', -..,-::_: gesehen sind. Soweit dies nach der Lage und dem Verrrendungs-
- zweck der Räune notwendig ist, rnüssen einzelne Fenster ihrer

cröße urid Lage nach so beschaffen sein, daß durch sie die
Rettung von llenschen nöglich ist; solche Fenster sind auch
bei Kl inatisierung der Aufenthaltsräume öffenbar einzurichten

' und iu Raum als solche dauerhaft zu bezeichnen.,.
*-;-,*- l

12. S 91 Abs. 2 letzter Satz lautet:
. .  - . - . : - : i -

nwenn für die Trinkwasserversorgung a11er ceschosse nit Auf-
enthaltsräurnen mindestens 1rS bar Druck nicht dauernd ge-
währleistet sind, sind entsprechende Drucksteigerungsanlagen
einzuricbten. n

13. S 93 Abs. 3 lautet:

n(3) In rückstaugefährdeten Gebieten,_ das sind solche,
in denen bei niederschlagsreichen, jedoch noch als durch-
schnittlich zu bezeichnenden l{itterungsverhärtnissen ein Auf-
stau der Abwässer in den Kanälen auftreten kann, sind Ab-



schlilsse oder andere technisch geeignete Maßnahnen zur Ver-
hinderung des Eindringens des Rilckstaues in Baulichkeiten und
bauiichen Anlagen herzustelLen. Von der Behörde sind Aufträge
zur tterstellung solcher Abschlüsse oder anderer technisch ge-
eigneter Maßnahmen auch filr bereits bestehende Baulichkeiten
und bauliche Anlagen zu. erteilen, venn nach deren Errichtung
ein in sej.nern Ausmaß schwerwiegender Rückstau aufgetreten
oder bereits nehrmals ein Rückstau erfoLgt ist. I

14 .  S  gS Abs.  1  lau te t :

'r(1) Die Verlegung von Leitungen hat nach den Erfahrun-
r:t . . . . . . .  gen der technischen l{ issenschaften so zu erfolgen, daß die

;:;:';:,=i-.-. nach den Bestinmungen dieses cesetzes und den auf Grund die- _ ..

:;:::r.'.:i=;,r...: s-es Gesetzes erlassenen Verordnungen erforderliche Festig- -:...

,jni.;,:."' keit, wärnedäruroung, schal,ldännung und brandsclrutztechnischen
'-. . . ' . , : . , . .  Eigenschaften der einzel-nen Bautei l .e nicht wesentl ich beetn-

' f lußt rrerden. rr

15. Dem S 97 r.r ird folgender Abs. Z angefügt:

'  . t(7) Durch verordnung der Landesregierung können nach
-;,-:-:-. den Stande der technischen Wissenschaften Voraussetzungen

. . , .  ' festgelegt nerden, unter denen ein Abneichen von den Bestin-
...r:::r-- mungen dieses cesetzes tiber den Wärneschutz von Bauteilen (k-

Werte) zulässig ist.  Dabei darf der Wärnebedarf,  der sich aus
den Bestinmungen dieses cesetzes tiber den l{ärneschutz von
Bauteilen (k-Werte) für das gesante Gebäude ergibt, nicht
überschritten werden.

16. S 99 Abs. 2 lautet:

I(2) Außenwände und erdberührte Wände von t{ohnungen,
Aufenthaltsräunen, Badezimmern und Aborten dürfen höchstens
einen wärnedurchgangskoeff iz ienten k von O,S wlm2 K haben.
Der l{ärnedurchgangskoeffizient k von Fenstern darf höchstens



Lrg nl l l2 K, jener von Ti lren.darf höchstens 1,7 W,/t02 K betra-
. gen. Beträgt die Fläche der Fenster und Türöffnungen nehr als
30 vH der Außennand (.von außen gerechnet), darf die Wand ein-
schließlich dieser öffnungen höchstens eLnen Vtärnedurcbgangs-
koeff izienten k von O,g W/m2 K haben.rr

17 .  5  tOO Abs.  2  lau te t :

. " (2, All.e Innenwände nüssen standfest sein. Darübe'r
hinaus müssen sie, nit Ausnahne der nichttragenden Scheide-
vände, feuerbeständig und tragfähig sein. Tragende Scheide-
vände in ebenerdigen Gebäuden, in Gebäuden der Bauklasse I
und in Gebäuden in Grtlnland bedürfen nur einer feuerhemmenden

..-_,._..,-_ Ausf ührung. rl

, ' ; '  :  ' '  - " -  
19 .  S  1oo Abs.  3  lau te t :

. . ._ l1: .  - '

rr(3) Der Wämedurchgangskoef f iz ient k von Trennwänden
zwischen Igohnungen darf höchstens 0,9 W/mz K, jener von son-
st igen Trennwänden darf höchstens 0,7 W/n2 K betragen. Al le
Trennwände nüssen einen ausreichenden schallschutz haben. Der
Schallschutz gi l t  bei einer einschaligen Trennwand nit  einen
Gewicht von mindestens 450 kgln2 wandfläche al.s gewährleistet

'  ' . '  struktionen ist der Nachweis einer greichen scharldänmung zu:.:.:-:::---
erbrihgen. t.

19 .  S  101 Abs.  1  Laute t :

[(1) Wird ein Gebäude an Nachbargrenzen angebaut, nug
es an diesen in allen Geschossen feuerbeständige Feuernauern
ohne öffnungen erhalten, die den Anforderungen für Außenwände
entsprechen. rr

20 .  S  1O3 Abs.  2  lau te t :



rt(2) Declien und Fußböden, die l{ohnungen, Aufenthalts-
räune, Badezinmer und Aborte abschließen, dürfen höchstens
folgende !{ärnedurchgangskoeffizienten k haben:

Decken gegen Kellerräune, Geschäftsräune, Lagerräune,
Garagen und dgl. sorie erdbertihrte Fußböden: O,4 W/i2 Ki
Decken gegen Außenluft, Ein- und Ausfahrten bzw. Durch-
fahruen sowie Decken des obersten Geschosses: 0,2 Wlm2 K,
Geschoßdecken: 0,9 W/mz R.

Abschlüsse von Deckenöffnungen in der obersten Decke dtir fen
höchstens einen Wärmedurchgangskoeff iz ienten k von 2,5 W/mZ K
haben. Beträgt die F1äche der Deckenöffnungen mehr als 30 vH
der obersten DeckenfLäche, darf die Decke einschl ieß1ich die-,. .
ser öffnungen höchstens einen Wärnedurchgangskoeff iz ienten k
von 0 ,9  W/m2 K haben. r t

21 .  S  tOC Abs.  1  lau te t :

t l  (1)-Die Dachhaut nuß aus nicht brennbaren Baustoffen
hergestel l t  sein. Dachöffnungän nüssen verschl ießbar oder ge-
gen Flugfeuer durch engmaschige Drahtnetze gesichert und von
den Nachbargrenzen mindestens 1 n entfernt sein. Von der Aus-

. -f,ührung der Dachhaut nit nicht brennbaren Baustoffen kann bei
Bauten in crtlnLand und Nebengebäuden abgesehen werden, wenn
si.e aus cründen des Brandschutzes entbehrl ich ist."

22 .  S  112 Abs.  5  lau te t :

'r(5) Die in Feuerstätten entstehenden Verbrennungsgase
sind unnittelbar durch Rauchgas- bz!r. Abgasanlagen
(Verbindungsstücke und Rauchfänge bzw. Abgasfänge) ilber Dach
so ins Freie abzuleiten, daß weder eine Brandgefahr noch eine
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von llenschen ent-
steht. rl

1 .

2 .

3 .



23.  S  114 Abs.  5  lau te t :

r(5) Die RauchfangauBenwände (wangen) ei.nzel.ner Rauch-
fänge und Rauchf anggruppen dilrfen höchstens einen lfärnedurch-
gangskoeff iz ienten k von 1,9 W/m2 K haben. Innerhalb einer
Rauchfanggruppe genügen Rauchfangzwischenwände (Zungen) rnit
eineru wärrnedurchgangskoeff iz ienten k von höchstens 2,3 W/m2
K. fn Außenwänden und in Feuermauern untergebrachte Rauch-
fänge'nüssen an der den Freien zugekehrten Seite Wangen rnit
einen Wärmedurchgangskoeff izienten k von höchstens 1,5 w/n2 K
haben. Rauchfänge, die gernäß S 97 Abs. 3 verwendet nerden
dürfen, dtirfen von diesen Anforderungen abweichen, sofern
diese Anforderungen in jeder Wohnung durch zurnindest einen
anderen Rauchfang erfüI l t  terden. Freistehendes Rauchfangmau-
erwerk im Dachgeschoß darf nicht zur Unterstützung von Bau-
teilen verwendet Lrerden. rt

2 4 S 114 Abs.  7  le tz te r  Satz  lau te t :

.--i--_r-... r.Sie dürfen nur dann vorgesehen werden, wenn sie genäB S 97

_-, -Abs. 3 verwendet werden dürfen; wenn die Feuersicherheit
::..,..::::- nicht auf andere Art gewährleistet ist, ist die Verwendung

von einer f euerbeständigen Unmantelung des Sammlers abhängig
zu machen. r.

25. S 115 Abs. 2 lautet:

rr(2) Luft lei tungen (Kanäle und Schächte) sind aus nicht
brennbaren und korrosionsbeständigen Baustoffen betrj.ebsdicht
herzustei len; luft führende Oberf läc'hen nüssen glatt säin und
dilrfen leine brennbaren Anstriche haben. Isoliernaterialiön
nüssen zunindest schwer entflarunbar sein. Ausrnündungen von
Iuftleitungen sind so auszubilden, daB der Einwurf von Frernd-



körpern verhindert ist. Für die leichte und gefahrlose Reini-
gung des lDneren der Luftleitungen und deren Zugehörs
sind an geeigneten Stel len in entsprechenden Abständen putz-

öffnungen rnit dicht, schließenden putztiiren anzuordnen. rl

26 .  S  f fS  Abs .  4  lau te t :

"(4) Luft lei tungen sind so zu err ichten, daB durch die
auftretenden. Luftgeschwindigkeiten keine unzunutbare Lärnent-
vicklung eintr i t t .  Treten j .n Luftteitungen iuftgeschwindig-
keiten von rnehr ars 10 n/s auf, sind jedenfal ls schal lschutz-
naßnahrnen zu treffen. I

' . -  . :-- i . : :- : j -  :-  27. S 128 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

. , : ' i . . . . ' '  l tÜber den Antrag auf Ertei lung der Benützungsbewil l igung hat
' . . ,- ' , - ' . -  die Behörde unbeschadet des Abs. 4 in der RegeJ, binnen dreier

Monäte durch schrif t l ichen Bescheid zu entscheiden. r l

28 .  S  129b Abs.  3  le tz te r  Satz  lau te t :

' rrDas gleiche gilt für die Kosten von lr{aBnahmen, die die Be-
,:-..=.,-,:- hörde auf Grund des ! 123 Abs. 3 oder des S 129 Abs. 6 ge-

se tz t  ha t .  r

. .  _  - : . : . . '

Artikel f I

I nkrafttreten

Dieses Gesetz tr i t t  rnit  1. Oktober 1993 in Kraft.

Der Landeshauptrnann: Der'Landesantsdirektor:



Problen:

Z  ie  1e :

Lösund:

Alternativen:

xosten:

Ec-Konfornität:

V O R B T . , A T T

Bauordnungsnovelle 1993

Verschiedene Bestinmungen der Bauordnung
filr l{ien (BO) , insbesondere J ene, die e5.nen
ausreichenden wärneschutz für Gebäude ge-
währleisten sol len, sind als technLsch
tiberholt anzusehen.

Anpassung der  SS 99,  tOO,  101,  103,  114
und 115 souie weiterer Bestimnungen der Bo
an den neuesten Stand der Technik, insbe-
sondere awecks verbesserung des !{ärneschut-

zes von Gebäuden und Einsparung von Ener-
g ie .

Novellierung der einsctrlägigen gesetz lichen
Bestinrnungen.

keine

keine liber den allgeroeinen Verwaltungsauf-

wand hinausgehende.

Derzeit kein Bezug.
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A) Al l<reneines:

Die Bauordnung für Wien enthält in den SS 99 - Außenwände,
1OO - Innenwände, 101 - Feuer- und Brandnauern, 103 - Decken
und t'ußböden, 114 - Rauch- und Abgasfänge sowie 11S - Luft-
lei tungsanlagen Vorschrif ten für die Ausführung dieser Bau-
tei1e, die u,a. einen ausreichenden Wärneschutz gewährleisten
sol len. Der technische Fortschl i t t  ernögl icht es, in der ge- -

genständlichen NovelIe die in.diesen Bestinnungen festgesetz- . . .

ten Anforderungen so zu ändern, daß eine erhebliche Verbesse-
rung des tlärneschutzes und danit eine Vermeiduig unnötigen
Energieverbrauches ereicht uird. Durch diese Änderungen wird
auch den in .e,bschnitt II der zwischen den Bund und den Län-
dern abgesctrlossenen Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über
die Einsparung von Energie, dcst. Nr. 35tlLggo, enthaltenen
Verpflichtungen Rechnung getragen, wobei die Mindestanforde-
rungen an Bauteile gegenüber den in dieser Vereinbarung fi-
xierten l{erten sogar eine weitere Verbesserung erfahren. Bei
der Festsetzung der neuen Werte werden die Maßeinheiten des
üaß- und Eictrgesetzes, BGB1. Nr. fSZlfg5O in der Fassung der
Novelle BGBI. Nr. 742/Lggg berücksichtigt.

Durch die gegenständliche Novelle sollen weiters einige tech-
nische Bestinnungen der Bauordnung für llien an die Erforder-
nisse der Praxis und den neuesten Stand der Technik angepaßt
werden. Schließlich sind auch redaktionelle Änderungen der
Bauordnung irn Hinblick auf eine Harnonisierung der Rechtslage
vorgesehen.

L Ä U T E R N D E  B E } T E R K U

zur Bauordnungsnovel le 19 93

G E } I



Bl Zu den einzelnen Bestirnrnunqen:

Z t r  Z .  t  ( S  2 ) :

In S 2 Abs. 2 .ist vorgesehen, da8 bei der Ausarbeitung von
Entlttirfen für die Festsetzung oder für wesentliche Abänderun-
gen eines Gartensiedtrungsgebietes oder eines Erholungsgebie-

tes - Grundflächen ftir Badehütten der aqistrat den Eigentü-

mern der Grundstücke des betroffenen Gebietes durch Verlaut-

barung in der für antliche lritteiLungen der Stadt bestirnnten

Zeitung und im Antsblatt zur l{iener Zeitung Gelegenheit zur

Erhebung von schriftlichen Stellungnahnen, zur Ausarbeitung
von Gestaltungsplänen für die Ausgestal-tung des beabsiclrtig-

ten cartensiedlungsgebietes bez iehungsweise Erholungsgebietes..,
- GrundfLächen für Badehütten und zur Erstattung von Vor-

schlägen über die Aufschl ießung dieser Gebiete innerhalb ei-

ner. gleicbzeit ig festzusetzenden Frist einzuräunen hat. Wenn
nur ein einziger oder nur wenige Eigentüner vorhanden sind,

die ausreichend in das Verfahren . eingebunden waren, erweist

sich dieses schwerfäl l ige Verlautbarungsverfahren a1s nicht

erforderl ich. Die vorgesehene Erleichterung des Verfahrens

dient somit der Verlraltunqsverei.nfachuns.

.  , . .  - ' Z : u  Z .  2  ( S  7  a l  .

.. i 1::.:--

Da durch die Bestinrnung des Abs. 3 sowohl die Festsetzung von

Wohnzonen durch den Bebauungsplan a1s auch die genäB Art. IV

Abs. 3 ex lege erfolgte Erklärung von Gebieten zu wohnzonen

erfa8t werden sollen, hrird statt auf den Zeltpunkt des In-

krafttretens des Bebauungsplanes nunrnehr auf den Zeitpunkt

de! Festsetzung der Wohnzone abgestellt.

Durch die Ergänzung des Abs. 3 soll klargestellt werden, daB

nicht nur in Zeitpunkt der Festsetzung einer Wohnzone beste-

hende, sondern auch später errichtete Wohnungen in einer

l{ohnzone vor Widmungsänderungen geschützt sind.



Z u  Z .  3  u n d  4  ( € €  1 0  u n d  1 1 ) :

S 1O Abs. 1 erster Satz und S
für Wien Nr. 32/L99L, mit der
gefügt wurde, angepaßt.

Z \  Z .  5  t €  1 6 ) :

11 uerden an die Novelle LGB1.

den S 9 Abs. l  eine 1it .  d an-

Die Änderung des Abs. 2 dient zunächst der Anpassung dieser

Bestimmung an die Novelle LGBI. für Wien Nr' .  3l/L992, nit  der

die Widnungskategorie rrKleingartehgebiet für ganzjähriges

wohnenrr (S 4 Abs. 2 Punkt A ] i t .  2a) geschaffen wurde. Über-

dies bereitet es in der Praxis bei der Bauplatzschaffung in-

mer wieder schwierigkeiten, wenn - etwa bei der Überbauung

von Bahnanlagen oder der Errichtung einer Tiefgarage - in

mehreren Ebenen eine Bauführung erfolgen sol l .  Die in diesen

Zusannenhang nrögliche Begründung eines Baurechtes in Sinne

des Baurechtsgesetzes, RGB1. Nr. 86/]-9]. �2 in der Fassung BGB1.

Nr. 258l1990, bedingt nämlich die Schaffung einer eigenen

Baurechtseinlage. Da aber nach der bisherigen Rechtslage ein

Bauplatz nicht zwei oder rnehrere Grundbuchskörper umfassen

darf,  sind Fäl le der genannten Art durch eine Ergänzung des

Abs. 2 zu berücks ichtigen. Abtretungsveriflichtungen knüpfen
'sich 

dabei - wie bisher - an die festgesetzten Fluchtl inien.
.:..::::---'

Z u  Z .  6  ( S  6 0 ) :

Da sich i.n der Praxis die Ernittlung des zeitpunktes trvor

Festsetzung der Schutzzonert im dritten Satz des Abs. 1 lit. d

als problematisch erwiesen hat, wird diese Bestinrnung inso-

fern ergänzt, als nunmelir ausdrlicklich auf den Zeitpunkt der

Kundnachung der öffentlicben Auflage des Entvrurfes für einen

Bebauungsplan abgestellt wird, in der auf die beabsichtigte

Festsetzung einer Schutzzone hingewiesen wird.



Da in S 112 Abs. 5 (2. 22) .ein grundsätzl iches Verbot von
AuBent and-casfeuerstätten ausgesprochen wird, wird i.n S 6g
Abs. 9 ein Ausnahnetatbestand zur Vermeidung von Härten ge-
schaffen. Durch die Beschränkung dieser Ausnahnenögl ichkeit
auf die Beheizung eines (einzigen) Aufenthaltsraunes sird
gleichzeit ig eine Beschränkung der Heizleistung der Außen-
rrand-Gasfeuerstätte sowie eine verringerung der Emissionen
erreicht. Außerden gilt die Ausnahrne nur nehr .ftir bereits . 

'

rechtnäßig bestehende Gebäude und nicht in Neubaufall. Durch
die Wendung rreine solche zufuhr und Abfuhr" wird zurn Ausdruck
gebracht, daß diese vorgesehene Möglichkeit eine ErLeichte-
rung gegenüber den Anforderungen an die Abgasabfuhr für an-
dere Heizanlagen bedeutet.

Z t r  Z .  9  (S  59)  :

Den Erfordernissen der Praxis entsprechend wird in Abs. 9 zun
'..-':::-"' Ausdruck gebracht, daß auch bei Verhängung einer zeitlich be-

grenzten Bausperre genäß S 8 Abs. 2 die Bestimmungen des S 69

angelrendet hrerden können. Dadurch soll es ernöglicht lrerden,
eine lusnahme von sistierten Bebauungsplan zu gewähren, die

in Richtung auf den künftigen Bebauungsplan abzielt.

Z t r  Z .  7 - O  ( S  7 0 ) :

Z !  Z .  7  { €  6 4 1 :

Die Verordnungsernächtigung

die Anforderungen der Praxis

Z u  Z .  I  ( S  5 8 1 :

Die Frist für die Erteilung einer

erster Satz wird in Hinblick auf

Frlst für die Kenntnisnahme einer

Erfordernisse der Praxis auf drei.

des Abs. 4 nird in Hinbl ick auf

sprachl ich neu gefaßt.

Baubewil l igung in Abs. 2

die nurunehrige sechswöchige

Bauanzeige (5 52) und die

Monate verlängert.
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Z !  Z .  t L  ( S  8 8 1  :

Die Bestinnrung in bisherigen dritten Satz des Abs. 8, wonach
Fenster, die geöffnet nerden können, Feststellvorrichtungen
haben nüssen, entfäl l t ,  da sie aus einer Zeit stanmt, in der
Fenster nach außen drehend geöffnet bzw. Kastenfenster gebaut
$urden, und daher technisch tiberholt ist.

Z u  Z .  L 2  ( S  9 1 ) :

In letzten Satz des Abs. 2 wird die Maßeinheit rratürr entspre-
chend dem !1aß- und Eichgeset.z, BGBI. Nr. 152/]-950 in der Fas-
sung BGBI. Nr. 7421L988 auf xbartr geändert.

Z \  Z .  1 3  ( S  9 3 ) :

Zweck der Bestinmung des Abs. 3 ist es, irn Fal le der überfül-
lung des Straßenkanals ein Zurückfl ießen der Abwässer in die
BauLichkeiten zu veihindern. Da zur Erreichung dieses Zieles
neben der Herstel lung von Abschlüssen auch andere technisch
geeignete Dtaßnahnen zur Verfügung stehen, r.rird die Bestirnnung
entsprechend ergänzt.

Z !  Z .  1 4  ( €  9 6 ) :

Die Verlegung von Leitungen solL nach den Zneck der Bestin-
nung des Abs. 1so erfolgen, daß u.a. der gesante Brandschutz
der betloffenen Bauteile nicht wesentlich beeinträchtigt

uird. Das Wort trRauchdichtheittt wird durch die Wendung
Itbrandschutztechnische Eigenschaften der einzelnen Bauteilen
ersetzt.

Z u  Z .  t 5  { s  9 7 ) :

Die 8rnächtigung der Landesregierung in Abs. 7, durch Verord-
nung Abateichungen von Bestinnungen der Bauordnung ilber den



6

Wärrneschutz von Bauteilen zuzulassen, vobei der sich aus die-
sen cesetz ftir das gesante Gebäude ergebende Wärrnebedarf
nicht überschritten werden darf, ernöglicht es, den Energie-
aufwand zur Auf rechterhallung eines vorgegebenen Innenraum-
klinas in einen bestinroten cebäude - etna durch die Fest]e-
gung sogenannter [Energiekennzahlenr - zu beschreiben und da-
durch einen unnöti.gen Energieverbrauch zu verneiden. Durcb
diebe Bestimnung nird auch den Art. 4 Abs. 2 der Vereinbarung
gemäß Art.  15 a B-VG t iber die Einsparung von Energie, BGBI.
Nr. 351/1980, Rechnung getragen.

Z t r  Z .  1 6  ( S  9 9 ) :

Die Bestirnrnung des Abs. 2 wird - insbesondere auch zwecks
Verbesserung des Wärrneschutzes - an den heutigen Stand der .
Technik angepaßt. Die beiden letzten Sätze des Abs. 2 in der
bisherigen Fassung haben keine praktische Bedeutung und kön-
nen daher entfal len.

Z u  Z .  1 7  u n d  1 8  ( S  l O O l :

In der Praxis hat sich gezelgt, daß bei der Notyrendigkeit der
'--:-.=:: Tragfähigkeit von Innenwänden (Abs. 2) zwischen tragenden und

nicht tragenden Scheidewänden zu unterscheiden j.st, Das Er-
-i-:::r fordernis der Feuerbeständigkeit besteht lediglich bei trenn-

vänden und bei, tragenden Scheidehränden. Did Bestimmung des
Äbs. 3 wird an den heutigen Stand der Technik angepaßt. Der
bisherige zveite Satz des Abs. 3 hat keine praktische Bedeu-
tung und kann daher entfallen.

Z t t  Z .  7 - 9  f S  1 O 1 ) :

Die Bestinnung des Abs. 1 wird sprachlich vereinfacht und an
den heutigen Stand der Technik angepaßt. Der letzte.Satz des
Abs. 1 in der bisherigen Fassung hat keine praktische Bedeu-
tung und kann daher entfal len.



Z u  Z ,  2 0  ( S  1 0 3 ' l :

Die Bestlnnung des Abs. 2 wird an den heutigen Stand der
Technik angepaßt und entsprechend der vorn Bundeskanz lerant
herausgegebenen rrlegistischen Richtlinien 199ort in nj.t Zahlen
bezeichnete Gli.ederungseinheiten unterteilt.

Z v  Z .  2 I  ( S  1 0 4 ) :

Mit der Neufassung des Abs. 1 werden begrif f l iche Wider-
sprüche betreffend die Dachhaut und die Dacheindeckung ira be-
stehenden Gesetzestext ausgeräurnt und die Anforderungen an
Dächer klarer fornul iert.

::;;::'-:'f:-:-: r ..

.  stel le der seinerzeit  nach der Intention des Gesetzgebers zu-
gelassenen Gasfeuerstätten als Einzelraunheizungen nunmehr,

Außenwand-Gasfeuerstätten a1s Zentralheizungsanlagen für die
gesamte wohnung und ftlr die warnwasseraufbereitung instal-

' liert. Da die Warrnwasseraufbere itung auch in Sonrner - also in

: i*: .- . .-- .  einer Zeit,  in der vielf  ach die. Fenster geöf fnet sind - er-

,  
' -  folgt,  verden insbesondere die in einen Gebäude oberhalb der

..-: :  .  Außenwand-casfeuerstätte wohnhaften Nachbarn durch die Abgase
beeinträchtigt.  Es wird daher in Abs. 5 ein grundsätzl iches

Verbot von Außemrand-Gasfeuerstätten ausgesprochen, zu den
allerdings in S 58 Abs. 9 (2. 8' ,  gleichzeit ig eine Ausnahne-

nöglichkeit zur Ver.neidung von Härten geschaffen wird.

Z u  Z .  2 3  u n d  2 4  f {  1 1 4 ) :

Die Bestinmung des Abs. 5 rrird sprachlich vereinfacht bzn.

klarer gefaßt und an den heutigen Stand der Technik angepaBt.
Die Anderung des Abs. 7 erfolgt zwecks Vereinheitlichung nit

A b s .  5 .



Z u  Z .  2 5  u n d  2 6  ( q  1 1 5 ) :

In Abs. 2 entfäUt der dritte Satz der bisherigen Fassungf, da
er keine praktische Bedeutung hat. In Abs. 4 wird di.e Abkür-
zung der lilaßei.nheit üsekunderr entsprechend den Maß- und Eich-
gesetz, BcBl. Nr. LSZIL9SO in der Fassung BGBI. Nr. 742lLg8g
von ttseku auf rsn geändert.

Z u  Z .  2 7  ( S  1 2 8 ) :

Hinslchtlich der verlängerung der Frist für die Entscheldung
der Behörde über die Bentitzungsbewi ll igrung wird auf die Er-
läuterungen zs Z. lg (S ZO) verwiesen.

' 
.;i.. .':iF;'r--: Zu Z. 28 t€ 129 b):
: 'i:-'-:-':': 

-

':i.i"'1: 
Das in Abs. 3 vorgesehene Vorzugtspf andrecht der Stadt wien
soll zneckmäBigerveise auch ftir die Kost,en von ltaßnahmen gel-
ten, die die Behörde auf crund des nit der Novel.le LGB1. für
t l ien Nr. 281L992 geschaffenen S 123 Abs. 3 gesetzt,hat.


